
136 der Beilagen zu den stenograp~lschen Irotokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des FinanzauDschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 11. Dezem­

ber 1968, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ein­

kommensteuergesetz 1967 (BGBI. Nr. 268/1967) abgeändert 

wird (Einkommensteuergesetznovelle 1968) 

Durch'den vorliegenden Gesetzesbeschluß des National­

rates sollen ausländische Beihilfen, die den inländischen 

Familienbeihilfen vergleichbar sind und den Anspruch auf 

solche Beihilfen im Inland ausschließen gleich den Bster­
reichischen Familienbeihilfen steuerfreigestellt werden. 

Der Finanzausschuß hat die Vorlage in seiner Sitzung 

vom 17. Dezember 1968 in Verhan'dlung gezogen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, gegen diesen 

Gesetzesbeschlußdes Nationalrates keinen Einspruch zu er­

heben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der ]'inanz­

ausschuß den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

11. Dezember 1968, betreffend ein Bundesgese~z, mit dem 

das Einkommensteuergesetz 1967 (BGEl. Nr. 268/1967) abge­

ändert wird (Einkonlmensteuergesetznovelle 1968), itvird kein 
Einspruch erhoben. 

Wien, am 17. Dezember 1968 

M a y r hau s e r 
Berichterstatter 

P 0 r g e s 
Obmann 
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